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rüher oder später sehen sich alle
akademisch Lehrende wie For-
schende mit der Frage des Ein-

tritts in den Ruhestand konfrontiert.
Während dieser Zeitpunkt in Deutsch-
land wie in vielen anderen Ländern —
bislang noch — mit dem Erreichen des
65. bzw. 67. Lebensjahres gesetzlich ge-
regelt ist, ist die altersbedingte mandato -
rische Emeritierung in den USA 1994
durch die Age Discrimination in Em-
ployment Act abgeschafft worden, nach-
dem bereits seit 1978 das
allge meine Ruhestandsalter
auf siebzig angehoben wor-
den war. Kanada folgte die-
sem Beispiel schrittweise,
2009 war in allen Provinzen
die Altersbegrenzung gefal-
len. 

Die Liberalisierung zu-
gunsten individuell bestimmbarer Be-
rufslebensarbeitszeit führt zu so man-
cher Kuriosität. So wurde z.B. das
Höchstalter für in den Kliniken der Du-
ke University in North Carolina prakti-
zierende Mediziner auf 75 Jahre festge-

setzt, während der aka demische Senat
der Stanford University in Kalifornien
im Mai vergangenen Jahres (2015) dafür
votierte, eine dort erst 2013 eingeführte
Regelung zu revozie ren, die alle zwei
Jahre eine turnus mässige Begutachtung
und vertrauensärztliche Unter suchung
für klinische Mediziner 75 und älter
vor schrieb. Dabei gab das Argument der
Altersdis kri minierung den entscheiden-
den Aus schlag. Weil es keine Belege da-
für gäbe, dass Patienten durch sie

behan delnde ältere Ärzte oder Ärztin-
nen mehr gefährdet seien als durch jün-
gere, ja, dass im Gegenteil die grössere
Gefährdung von jüngeren — also weni-
ger erfahreneren — Klinkern ausgehe,
darum stelle jene For derung eine unak-
zeptable rechtliche Benachteiligung auf-
grund des Alters dar. Die Patientensi-
cherheit solle anstatt  durch ein Altersli-
mit der Behandelnden durch ein stan -
dardisiertes, alters gruppen unab hängiges
Protokoll, das für alle verbindlich ist,
gewähr leistet werden.

Die Aufhebung der Altersgrenze hat
dazu geführt, dass immer mehr Kollegen
und Kolleginnen ihre Emeritierung
möglichst weit hinauszögern. Manche
Beobachter rechnen damit, dass in ab -

sehbarer Zeit zehn Prozent aller Fakul-
tätsmitglieder an Universitäten und Col-
leges in den USA siebzig Jahre und älter
sein werden. Diese zunehmende Ergrau-
ung und Vergreisung hat für so gut wie
alle universitäre Bereiche — Lehre, For-
schung, Finanzierung, Verwaltung —
weit reichende Folgen, die allerdings erst
jetzt, also mit einer Ver zö gerung von
mehr als zwanzig Jahren, in ihrem gan-
zen Ausmaß wahrnehmbar werden und
mancherorts bereits drastische Maßnah-
men provozierten. Weil mit zuneh -
mender Seniorität die Personalkosten
steigen und jüngere Fakul tätsmitglieder
nicht berufen werden können, solange
ältere ihre Plätze be setzen, kommt es
zur Schließung ganzer Studien gänge
oder zu einer merklichen Reduzierung

des Lehrkörpers. Das hat in
den natur wissenschaftlichen
Fächern mit ihrem ständig
wach senden Daten material und
den sich laufend verändernden
methodisch-technischen wie
praktischen Herausfor de -
rungen, auf die sich ältere Kol-
legen oft nur mühsam umstel-

len können, geradezu fatale Auswir -
kungen.

Natürlich ist die Präsenz von Älteren
mit ihrer Erfahrung und Expertise ein
wünschenswerter Effekt solcher Libera-
lisierung. Jedoch sind Erfahrung und
Wissen nicht immer willkommen; die
Emeritierung ist da manchmal auch die
eleganteste Lösung bestehender Perso-
nal- und Inter essenkonflikte. Grund zur
Sorge gibt auch die von den US Natio-
nal Institutes of Health doku mentierte
Tendenz in der Verschiebung der For-
schungsförderung. Z.B. stieg im Zeit-
raum 1998 – 2014 das Volumen der von
Personen 66 und älter erfolgreich ge-
stellten Anträge um 7 Prozent von vor-
mals 4.8 Prozent auf nunmehr 12 Pro-
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»Die Aufhebung der Altersgrenzen hat
dazu geführt, dass immer mehr Kolle-
gen ihre Emeritierung möglichst weit
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zent. Das kann nicht nur als Würdigung
besser qualifizierter, substanziellerer
Anträge durch die Älteren gedeutet wer-
den, sondern ebenso als Altersdis krimi -
nierung anderer Art, nämlich gegen die
weniger gut vernetzten Jüngeren.

Tatsächlich hat die Aufhebung der
Altersgrenze die internen Spannungen
innerhalb von Insiti tutionen
und Fakultäten erheblich ver-
stärkt; denn dieweil gut situ-
ierte Lehrstuhl inhaber ihre
Forschung und Lehre nun so
lange betreiben können wie
sie möchten, wird es einer-
seits den Vertretern der nachwachsen-
den Gelehrten- und Forschergeneration
zunehmend erschwert, eine Berufung zu
erhalten und werden andererseits Uni-
versitäten wie Colleges dazu genötigt,
die Emeritierung ihren Altgedienten
durch substanzielle finanzielle Abfin-
dungen und andere Anreize schmack-
haft zu machen, was deutlich zu Buche

schlägt und damit Gelder bindet, die an-
derweitig fehlen.  

Obwohl mittlerweile auch in Europa
ähnliche Bestrebungen bemerkbar sind
und Grossbritannien als Vorreiter 2011
die obligatorische Emeritierung bei Er-
reichen der Altersgrenze abschaffte,
wird solchem Ansinnen seitens des Eu-

ropäischen Gerichts hofes, der wieder-
holt in der Sache „Beschäftigungsende
bei Errei chen des Rentenalters“ angeru-
fen wurde bzw. wird, unter Hinweis auf
beschäfti gungspolitsche und arbeitsöko-
nomische Gründe Widerstand geleistet.
So heißt es im EuGH Urteil vom 12.
Oktober 2010 (C – 45-09 [Rosenbladt])
dass „ein automatisches Ende des

Arbeits verhältnisses bei Erreichen des
Rentenalters ... eine unmittelbar auf dem
Alter beruhende Ungleich behandlung“
darstellt, diese aber insofern „gerechtfer-
tigt“ sei, da dies  „einen Ausgleich zwi-
schen politischen, wirtschaftlichen, so-
zialen, demografischen und/oder
haushalts bezogenen Erwägungen be-

zweckt“ und zudem auch
dem „Ausgleich zwischen
den Interessen der Beschäf -
tigten ... und denen der
Arbeit geber im Hinblick auf
eine gewisse Flexibilität in
der Personal planung“ diene.

Bleibt zu wünschen, dass eine solche,
den Generationenvertrag berücksichti -
gende Rechtsprechung der extrem egois-
tischen Selbstbestimmung und -be-
hauptung weiterhin erfolgreich Einhalt
gebieten kann – zum Wohle der Univer-
sität und des gesamtgesellschaftlichen
Zusammenhalts.
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»Manchmal ist die Emeritierung die
 eleganteste Lösung bestehender Perso-
nal- und Interessenkonflikte.«
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